Grün für Kinder e.V.

    Trägerverbund Umweltbildung und -erziehung

2. September 2004

Nutzungsordnung für „Kids´ Garden“

Der Kids´ Garden ist ein ökologisch ausgerichteter NaturSpielGarten für Kinder aus verschiedenen Einrichtungen. Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr, der Verein haftet nicht für Schäden. Die Mitgliedsorganisationen sind für die Nutzer ihrer Einrichtung sowie ggf. weitere Personen (Besucher) selbst verantwortlich. Für Kinder bis zu drei Jahren besteht immer und grundsätzlich eine Aufsichtpflicht entsprechend BGB.

Beim Bepflanzen hat die Auswahl standortgerechter Pflanzen Vorrang. Es sind keine Pestizide und kein Kunstdünger oder ähnliches anzuwenden!

Flächen werden gemeinschaftlich genutzt und gepflegt. Die Beete werden von den Einrichtungen selbst gestaltet und gepflegt und müssen von den anderen respektiert werden.

Für die gemeinschaftlich genutzten Flächen gilt:

· Das Gelände muss so verlassen werden wie man es vorgefunden hat oder vorzufinden wünscht.

· Gemeinschaftseigentum wie Gartenwerkzeuge und Spielgeräte müssen pfleglich behandelt werden und müssen im Schadensfall von den Verursachern ersetzt werden.

· Gartenwerkzeuge und Gießkannen sind nach Gebrauch an ihren Ort zurückzubringen.

· Müll ist von Verursachern selbsttätig vom Gelände zu entfernen.

· Betr. das Feiern von Festen: Spuren sind umgehend zu beseitigen. Diskretion (Rücksicht auf Nachbarn) ist selbstverständlich!

· Die Flächen sollen entsprechend ihrem Zweck genutzt werden, d.h. u.a.: keine Erde in die Sandspielfläche; auf Ballspiele mit harten Bällen wird im Garten verzichtet.

· Die Pumpe ist pfleglich zu behandeln. Sie ist nicht zu benutzen, wenn entsprechende Hinweise angebracht sind. Die Pumpe wie auch die Wasserhähne sind an die Frischwasserleitung angeschlossen, führen also Trinkwasser (ca. € 2,00/ m³).

· Die Toilette ist an die Abwasserentsorgung angeschlossen (€ 4,00/ m³ Abwasser).

· Mit Wasser ist grundsätzlich bewusst umzugehen, d.h. in der Regel sparsam! Also: Kein Wässern bei großer Hitze und keine sinnlose Vergeudung von Wasser! Für Wasserspiele im Sandbereich ist die Pumpe vorgesehen.

· Planschbecken werden nach Benutzung grundsätzlich entleert.

· Im „Wäldchen“ (gegenüber Toilettenhäuschen) liegt schadstoffbelasteter Boden vor, daher die Abdeckung mit Rindenmulch – hier darf aus gesundheitlichen Gründen nicht gebuddelt werden!

· Anbau von Gemüse zum Verzehr nur auf Hügelbeeten mit sauberem Oberboden!

Für den Teich gilt:

· Das Tor ist immer verschlossen zu halten. 

· Innerhalb der Umzäunung ist ausschließlich der Steg unter Aufsicht einer Betreuungsperson zu betreten. Kein Baden!

· Die Umzäunung ist zu respektieren, sie soll vor Schaden (Gefahr und Gesundheitsgefährdung) schützen.

· Keine Tiere und Pflanzen in den Teich einbringen.


Für das Baumhaus gilt:

· Benutzung für Kinder ab 3 Jahren. Kein Toben! Kein Klettern auf Brüstung, Dach oder an Wand! Nicht mehr als 8 Kinder zur gleichen Zeit!

· Um die mit Öffnungen versehenen Seiten (Aufstieg und Ausguck) ist ein Sicherheitsabstand von 2,5m freizuhalten von Sträuchern, Hindernissen und harten Gegenständen! (check on arrival!)

Für Toilettenhaus, Geräteschuppen und Bauwagen gilt:

· Sie sind stets sauber zu halten und nach der Nutzung zu verschließen.

Für die Feuerstelle und das Grillen gilt:

· Das Entzünden offener Feuer geschieht grundsätzlich auf eigenes Risiko (Kosten für mögl. Feuerwehreinsatz!). Es darf keine Rauchentwicklung geben und keine Belästigung der Anwohner! Ein geplantes Feuer ist vorher dem zust. Feuerwehr-Abschnitt mitzuteilen (Tel.: 387 808 10).

· Es darf nur unbehandeltes Holz (z.B. ohne Lackierung etc.), jedoch kein Pressspan oder ähnliches verbrannt werden. Entsprechendes Holz ist selbst mitzubringen.

· Feuer darf nur unter ständiger Aufsicht einer erwachsenen Betreuungsperson entzündet und betrieben werden.

· Das Feuer und die Glut, auch Grillkohle müssen mit Wasser vollständig gelöscht werden (ca. 5 Eimer Wasser).

Bei Verlassen des Gartens ist zu überprüfen:

1. Toilette ist sauber und verschlossen (besser nach jeder Nutzung)

2. Gartenwerkzeuge sind wieder vollständig und gesäubert im Geräteschuppen.

3. Toiletten- und Geräteschuppenschlüssel sind im Bauwagen, dieser ist verschlossen (mit Gartenschlüssel).

4. Wasserhähne sind abgedreht.

5. Müll ist, bis auf Biomüll / Kompost mitzunehmen.

6. Die Zugangstüren werden 2x verschlossen.

Technische Geräte, insbesondere der Rasenmäher dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.

Jede/r hat sich so zu verhalten, dass kein/e andere/r zu Schaden kommt.

Alle Feste der Einrichtungen sind rechtzeitig anzukündigen durch Aushang.

Für die Sommerferien wird jährlich ein Gießplan für die Gemeinflächen erstellt, an dem sich jede Einrichtung zu beteiligen hat.

Die Einrichtungen sind dazu verpflichtet, allen Personen, die einen Schlüssel ausgehändigt bekommen, die Nutzungsordnung vorzulegen und gegenzeichnen zu lassen.

Werktags genießen Einrichtungen (institutionelle Gruppen aus Kitas, Kinder- und Schülerläden) bis 17.00 Uhr Vorrang vor Einzelpersonen (mit oder ohne Kinder). Letztere sind aufgefordert, sich in den Vor- und Nachmittagsstunden bis 17.00 Uhr zurückzunehmen, insbesondere, wenn Kindergruppen vor Ort sind.

Hunde sind auf dem Gelände nicht zugelassen!
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